
Recht 

Neuerungen im Agrarrecht 
von Dr. Mag. Heinz Pansi 

In Ausführung des Güter- und Seilwege - Grundsatz- 
gesetzes 1967 (GSGG, BGBL 198/1967) hat der Kärnt- 
ner Landtag am 6.11.1997 ein ,,neues" Güter- und Seil- 
Wege-Landesgesetz (K-GSLG, LGBL 4/1998) beschlos- 
sen. Dieses Gesetz ist am 1.3.1998 in Kraft getreten 
und gilt für sämtliche ab diesem Zeitpunkt bei den 
Agrarbehörden einlangenden Anträge. 
Das genannte Gesetz versucht unter dem Abschnitt 
,,Bringungsrechte und 6ringungsanlagen"- wie bereits 
das Güter- und Ceilwege- Landesgesetz 1969, aller- 
dings modifiziert durch die Beachtung der praktischen 
Erfahrungen mit diesem Gesetz - dem gesteckten 
Ziele, eine zweckmäßige Bewirtschaftung der land- 
und forstwirtschaftlichen Grundstücke und Betriebe 
zu gewährleisten, Rechnung zu tragen. 

Dabei hat sich der Gesetz- 
geber nicht nur vom Gedanken 
leiten lassen „natürliche Pro- 
duktionskrafte unter Einbezie- 
hung der verkehrsentlegenen 
Gebiete bestmöglich auszunut- 
zen und die wirtschaftliche so- 
wie die soziale Lage der im 
Betrieb tätigen oder von den 
Erträgnissen der Grundstücke 
und des Betriebes abhängigen 
Personen dauernd zu verbes- 
sern und zu sichern" (siehe Er- 
läuterungen zum Gesetz z.Z1. 
Verf-139/1611997), sondern 
wird mit diesem Gesetz auch 
danach getrachtet, die ländli- 
che Verkehrserschließung, ab- 
seits des Kärntner Landes- 
straßengesetzes, bestmöglich 
sicher zu stellen! 

Weitere aus dem Blickwin- 
kel der Rechtsentwicklung ge- 
botene Adaptiezngen wurden 
im Abschnitt „Bringungsge- 
meinschaften" vorgenommen. 

Die Definition des 
Bringungsrechtes 

Der $ 1 Abs 1 K-GSLG de- 
finiert ein Bringungsrecht als 

das zugunsten von Grund- 
stücken, die land- und forst- 
wirtschaftlichen Zwecken ge- 
widmet sind, also unmittelbar 
oder mittelbar der land- oder 
forstwirtschaftlichen Produkti- 
on dienen, eingeräumte Recht, 
Personen und Sachen über 
fremden Grund zu bringen. 

Mit dieser gewählten Neu- 
formulierung wird klargestellt, 
daß das begünstigte Grund- 
stück nicht eine Widmung im 
Sinne des Kärntner Gemeinde- 
planungsgesetzes 1995 aufzu- 
weisen hat, sondern daß die 
Verwendung bzw. die mögliche 
Verwendung des begünstigten 
Grundstückes entscheidend ist! 

Der Begriff der Bringung 

Mit Bringung (Bringen) 
werden Handlungen angespro- 
chen, die ein Transportieren 
von land- oder forstwirtschaftli- 
chen Erzeugnissen, von Tieren, 
oder ein Gehen bzw. Fahren 
von Menschen zur Bearbeitung 
von land- oder forstwirtschaftli- 
chen Grundstücken zum Inhalt 
haben (Viehtrieb, Transport, 

Mähen, Ei nbri ngung 
Ernte, der Abhofverk 
u.ä.m. sind hier zu ne 
nen). 

Mitumfaßt vom Titel dei- 
Bringung ist nunmehr, nach 
dem Wortlaut des Gesetzes, ne- 
ben dem Recht eine Bnngungs- 
anlage zu errichten, auszuge- 
stalten, zu erhalten, zu benützen, 
zu verwalten und zu ,,bringen- 
de" Sachen bzw. für die Emch- 
tung erforderliche Sachen auf 
fremdem Grund zu lagern, auch 
das Recht den Teil des fremden 
Grundes, auf dem ein Brin- 
gungsrecht ohne Errichtung ei- 
ner Bringungsanlage einge- 
räumt wurde, zum Zwecke der 
Rechtsausübung, zu erhalten. 

Unverändert wurde auch 
mit dem neuen Gesetz das 
Recht des Eigentümers des be- 
lasteten Grundstückes beibehal- 
ten, bei entsprechender Gegen- 
leistung, die auf seinem Grund- 
stück bestehende Bnngungsan- 
lage mitzubenützen! 

Die Einräumung eines 
Bringungsrechtes 

Gemäß dem adaptierten 3 2 
K-GSLG sind Bringungsrechte 
von der Agrarbehörde auf 
schriftlichen Antrag des Ei- 
gentümers, des Nutzungsbe- * 

----JmB 

Folge 8-9/98 Der Alm- und Bergbauer 213 



Recht 

und Landwirtschaft 

f 

- die umweltfreundlichste Stromerzeugung! 

Wasser Beratung 
Planung 
Installation r- 
Sonne und 

sind gratis - 
Wind 4 

:o+s die Technik dazu 
liefern wir1 <- 

Ihr  S p e z i a l i s t :  

A-6773 Vandans 
Tel. 0 55 56/72 7 54, Fax 0 55 56/73 5 89 

rechtigten oder des Pächters 
einzuräumen, wenn die zweck- 
mäßige Bewirtschaftung von 
Grundstücken, die land- oder 
forstwirtschaftlich gewidmet 
sind, oder eines land- Ode1 
forstwirtschaftlichen Betriebes 
dadurch erheblich beeinträch- 
tigt wird, daß für die Bringung 
der auf den Grundstücken oder .. im Betrieb gewonnenen oder 
gewinnbaren Erzeugnisse oder 
der zur Bewirtschaftung erfor- 
derlichen Personen oder Sachen 
keine oder nur eine unzulängli- 
che Bringungsmöglichkeit be- 
steht und dieser Nachteil nur 
durch ein Bringungsrecht, das 

öffentliche Interessen nicht ver- 
letzt, gemildert werden kann. 

nes Bescheides oder aufgrund 
eines von der Agrarbehörde ge- 

Mit dieser Formulierung ist der 
Bnngungsnotstand - im selben 
Umfang wie bisher - umrissen 
und wird die unzulängliche 
Bringungsmöglichkeit in tech- 
nischer, rechtlicher und finanzi- 
eller Hinsicht angesprochen. 

Unverändert blieb auch der 
Umstand, daß Bnngungsrechte 
nur zugunsten von Grund- 
stücken bzw. zugunsten eines 
landwirtschaftlichen Betriebes 
(damit verbunden auch die Ne- 
bengewerbe der Land- und 
Forstwirtschaft, nicht aber der 
Buschenschank gem. Erk. des 
VwGH, ZI 96/07/0075, vom 
19.9.1996) eingeräumt werden 
können. Eine Erweiterung er- 
fuhr durch die in Rede stehende 
Novellierung der Kreis der zum 
Antrag Legitimierten. 

Im Interesse einer effekti- 
ven Behandlung der Anträge 
wurde dem 5 2 K-GSLG der 
Abs 6 hinzugefügt, welcher 
normiert, daß im Falle der Er- 
richtung oder Änderung einer 
Bringungsanlage dem Antrag 
Projektunterlagen wie Pläne, 
Berechnungen und Beschrei- 
bungen anzuschließen sind 

Angemerkt sei an dieser 
Stelle, daß der Wunsch der Pra- 
xis nach Schaffung einer Kon- 
zentration der Zuständigkeiten 
in Bringungsrechtsverfahren 
bei den Agrarbehörden - unter 
Bedachtnahme auf die geltende 
Verfassungsstruktur - keine Be- 
achtung finden konnte. Dies be- 
deutet, daß weiterhin - sofeme 
von anderen Behörden zu voll- 
ziehende Materien tangiert wer- 
den - allfällig notwendige Be- 
willigungen derselben im Zuge 
des GSLG-Verfahrens von 
Amts wegen weiterhin von der 
Agrarbehörde einzuholen sind. 

Die Einräumung eines Brin- 
gungsrechtes erfolgt mittels ei- 

nehmigten Übereinkommens. 
Art, Inhalt und Umfang des 
Bringungsrechtes sind hiebei 
(wie bisher) so festzusetzen, 
daß 
- die für den Antragsteller er- 

reichbaren Vorteile die Nach- 
teile überwiegen 

- weder Menschen, noch Sa- 
chen gefährdet werden 

- Fremdgrund in möglichst ge- 
ringem Umfange in An- 
spruch genommen wird und 

- möglichst geringe Kosten (in 
Abwägung mit der Zweck- 
mäßigkeit) verursacht wer- 
den. 

Die Bringungsanlage 

Ist mit der Einräumung ei- 
nes Bnngungsrechtes die Er- 
richtung und Ausgestaltung ei- 
ner Bringungsanlage verbun- 
den, so bedarf gem. 5 5 K- 
GSLG sowohl die Emchtung 
als auch die Benützung der 
Bringungsanlage einer agrar- 
behördlichen Bewilligung, wo- 
bei die Agrarbehörde - wie ge- 
habt - neben den gesetzlichen 
Bestimmungen des K-GSLG 
auch die Interessen des Natur- 
schutzes wahrzunehmen hat 
(0 5 Abs 3). Dem Inhalt des K- 
GSLG zufolge werden Brin- 
gungsanlagen als nicht öffentli- 
che Wege (Güterwege), Materi- 
alseilbahnen ohne beschränkt 
öffentlichen Verkehr (Seilwege) 
und als sonstige zur zweck- 
mäßigen Bewirtschaftung erfor- 
derliche, der Bringung dienende 
Anlagen, wie Seilnesen oder 
Leitungen, definiert. 

Klargestellt wurde jetzt 
aber, daß zur Erhaltung der 
Bringungsanlage, soweit durch 
Parteienübereinkommen nicht 
anderes bestimmt ist, die Brin- 
gungsberechtigten verpflichtet 
sind. Wenn eine Bringungsanla- 
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ge errichtet oder geändert wer- 
den soll, so ist die Erteilung der 
Baubewilligung vorgesehen. 
Die Agrarbehörde hat hiebei im 
Baubewilligungsbescheid die 
Bestellung eines für die Errich- 
tung verantwortlichen Baulei- 
ters durch den Antragsteller 
vorzuschreiben, es sei denn, 
daß im Rahmen von Förde- 
rungsmaßnahmen eine Bauauf- 
sicht durch das Land sicherge- 
stellt ist. Die erteilte Baubewil- 
ligung erlischt, abgesehen von 
der Verlängerungsmöglichkeit, 
nach 3 Jahren. 

Bemerkenswert ist in diesem 
Zusammenhang, daß der Gesetz- 
geber keine bestimmte Qualifi- 
kation des Bauleiters statuiert, 
wenngleich dies durch Verweis 
auf die stattfindende Förderungs- 
tätigkeit des Landes in der Praxis 
ohnedies ohne Belang sein wird! 
Die Begriffe Baubewilligung 
und Benützungsbewilligung 
werden jedenfalls durch die stark 
erweiterten Bestimmungen des 
3 5 K-GSLG mit neuem Leben 
erfüllt. 

So ist in der Baubewilli- 
gung für eine Bringungsanlage 
festzulegen, ob die Bnngungs- 
anlage entsprechend dem Bau- 
fortschritt während ihrer Er- 
richtung (für den Fall, daß es 
sich hiebei um die einzige Ver- 
bindung handelt) oder mit der 
Meldung der Fertigstellung 
benützt werden darf. 

Die Einholung der Benüt- 
zungsbewilligung ist in den Fäi- 
len anzuordnen, in denen eine 
Kontrolle der Übereinstimmung 
der errichteten Bringungsanlage 
mit der Baubewilpgung im In- 
teresse der Sicherheit der 
Benützer erforderlich ist. Bei 
Seilwegen mit Personenbeför- 
derung ist eine solche Benüt- 
zungsbewilligung zwingend 
vorgesehen. Dieselbe ist dann 
binnen 2 Wochen nach Fertig- 

BESTENS GEEIGNET ZUR: 
ZUCHT - MILCHPRODUKTION - MAST - MUTTERKUHHALTUNG 

INFORMATION: TIROLER GRAUVIEHZUCHTVERBAND, BRIXNER STRASSE 1, A-6020 INNSBRUCK 
TELEFON 05121573094,TELEFAX 0512/5929/206 

Stellung der Anlage bei der 
Agrarbehörde zu beantragen. 

Nicht vorgeschrieben wer- 
den darf die Benützungsbewil- 
ligung hingegen dann, wenn 
das Bringungsrecht auf einer in 
der Natur bestehenden Anlage 
eingeräumt wurde, für die nach 
anderen gesetzlichen Bestim- 
mungen eine Bewilligung be- 
reits vorliegt. Wenn keine 
Benützungsbewilligung erfor- 
derlich ist, so hat der Inhaber 
der Baubewilligung der Agrar- 
behörde unverzüglich die Fer- 
tigstellung zu melden. 

Für die tägliche Praxis von 
großer Bedeutung sind zudem fol- 
gende wesentliche Neuerungen: 

Zum einen die Möglichkeit, 
in der Benützungsbewilligung 
die Festlegung einer Benüt- 
zungsordnung anzuordnen, 
zum anderen die Möglichkeit - 
sowohl in der Benützungsbe- 
willigung, als auch in der Bau- 
bewilligung - Auflagen betref- 
fend die Sicherheit, die Ausstat- 

tung, die Benützung oder den 
Betrieb vorzuschreiben. 

Erstmals wird aber durch ei- 
nen völlig neu formulierten 3 6 
leg. cit. der Agrarbehörde die 
Möglichkeit geboten, bei nicht 
bescheidkonformer Bauaus- 
führung die Herstellung des ge- 
setzmäßigen Zustandes anzu- 
ordnen, bzw. für den Fall der 
Benützung der Bringungsanlage 
ohne erforderliche Benützungs- 
bewilligung die Benützung der 
Wegeanlage ohne weiteres Ver- 
fahren einzustellen! 

Die Realisierung von 
Bauvorhaben und hiezu 
notwendige rechtliche 
Instrumente 

Voraussetzung für die Ein- 
räumung von Bnngungsrechten 
ist nicht nur das Vorliegen eines 
Bringungsnotstandes, sondern 
auch das Erfordernis der mo- 
nitären Abgeltung für die durch 
die Rechtseinräumung verur- 
sachten Nachteile. Das Gesetz P 
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HUBER & BÜCHELE GES.M.B.H.& CO.KG, 
sieht hiebei Entschädigungsre- 
gelungen, Einlösungsmöglich- 
keiten und Enteignungsbestim- 
mungen vor. 

Bemerkenswert ist hiebei 
vor allem die Neufassung des 
3 7 K-GSLG, wonach die Ent- 
schädigung für vermögens- 
rechtliche Nachteile nicht nur 
dem Eigentümer der in An- 
spruch genommenen Grund- 
stücke, sondern auch den Nut- 
zungsberechtigten, den Ge- 
brauchsberechtigten und den 
Bestandnehmem gebührt. 

Kommt über die Art und 
Höhe der Entschädigung kein 
Übereinkommen zustande, so 
hat oben genannter Personen- 
kreis Anspruch auf eine von 
der Agrarbehörde festzuset- 
zende, einmalige Geldentschä- 
digung. Bei der Bemessung 

L. der Entschädigung sind wis- 
senschaftlich anerkannte Be- 
wertungsgrundsätze zugrunde 
zu legen; neben Art, Inhalt, 
Umfang und Dauer des einge- 
räumten Bringungsrechtes sind 
insbesondere zu berücksichti- 
gen: 

- die Wertminderung des bela- 
steten Grundstückes 

- die Wertveränderung der 
Restliegenschaft 

- die Wirtschaftserschwernisse 
(Durchschneidungsnachteile) 

- bei forstwirtschaftlichen 
Grundstücken die Vermö- 
gensminderung durch die 
vorzeitige Nutzung (Hiebs- 
unreife) und durch Randschä- 
den. 

Der Wert der besonderen 
Vorliebe und all jene Vorgänge, 
die auf die Erhöhung der Ent- 
schädigungsansprüche abzie- 
len, bleiben außer Betracht! 

Mit diesen ,peuen" Entscha- 
digungsansprüchen wurde die 
bisherige Differenzierung zwi- 
schen Ertragswert und Verkehrs- 
wert zugunsten der begrüßens- 
werten - flexiblen Berechnungs- 
methode ,,nach wissenschaftlich 
anerkannten" Bewertungs- 
grundsätzen aufgegeben! 

Für den Fall, daß das Bnn- 
gungsrecht die Berechtigung 
zur Emchtung einer Bringungs- 
anlage umfaßt, so hat der Ei- 
gentümer des zu belastenden 

Grundstückes Anspruch auf die 
Einlösung der für die Brin- 
gungsanlage erforderlichen 
Grundfläche (3 8 Abs 1 K- 
GSLG). Sollten nach einer 
Grundeinlösung oder Enteig- 
nung nicht mehr zweckmäßig 
bewirtschaftbare Restflächen 
verbleiben, so besteht auch ein 
Anspruch auf Einlösung dieser 
Restflächen! ($ 8 Abs 2 K- 
GSLG). 

Nur im Falle der Emch- 
tung einer Bringungsanlage 
kann die Bringungsgemein- 
Schaft die Enteignung der er- 
forderlichen Grundflächen 
verlangen, soferne lediglich 
Teilstücke des für die Brin- 
gungsanlage notwendigen 
Grundes eingelöst werden 
können, bzw. wenn mehr als 
die Hälfte der benötigten 
Flächen schon im Eigentum 
der Bringungsgemeinschaft 
stehen. Die Bestimmungen des 
Eisenbahnenteignungsgesetzes 
1954 idgF finden hiebei An- 
wendung ($ 9 leg. cit.). 

Unabhängig davon haben 
die Eigentümer des belasteten 
Grundstückes die Vornahme 
von Baumaßnahmen auf ihren 
Grundstücken, sowie die Mate- 
rialentnahme auf der Trasse der 
Bringungsanlage, entschädi- 
gungslos zu dulden (3 13 K- 
GSLG). Im Zuge des Brin- 
gungsrechtsverfahrens können 
auch Felddienstbarkeiten, je 
nach Entbehrlichkeit, ohne 
Rücksicht auf ihre Entstehung, 
entschädigungslos geregelt 
oder aufgehoben werden ($ 12 

Bei Änderung der Verhält- 
nisse, die für die Einräumung 
von Bringungsrechten maßge- 
bend waren, können diese - 
wie bisher - abgeändert oder 
aufgehoben werden, bzw. kön- 
nen weiterhin Verfügungen be- 
treffend die Beseitigung von 

K-GSLG). 
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Bringungsanlagen getroffen 
werden ( Q  I 1  K-GSLG). 

Die Bringungsge- 
meinschaft 

Mit dem Gesetz vom 
6.11.1997, LGBl 4 /1998, wur- 
den auch die Bestimmungen 
betreffend Bringungsgemein- 
schaften neu gefaßt. 

Die Bringungsgemeinschaft 
entsteht im Zeitpunkt der 
Rechtskraft des Bescheides 
über die Einräumung des Brin- 
gungsrechtes zugunsten mehre- 
rer Grundstücke von minde- 
stens drei verschiedenen Ei- 
gentümern. Hiebei hat die 
Agrarbehörde, in Ermangelung 
einer Vereinbarung zwischen 
den Parteien, auch das Anteils- 
Verhältnis festzulegen (§ 14 leg. 
cit.). 

Die Bringungsgemeinschaft 
ist eine Körperschaft öffentli- 
chen Rechtes deren primärer 
Zweck die Emchtung, Ausge- 
staltung, Erhaltung und Venval- 
tung der Bringungsanlage ist. 
Beachtenswert, zumal damit 
der ländlichen Verkehrser- 
Schließung neue Wege eröffnet 
werden, ist jedenfalls der neu 
gefaßte 14 Abs 3 K-GSLG. 
Die Agrarbehörde hat auch auf 
Antrag von Grundeigentümern 
die nicht von einem Bringungs- 
notstand betroffen sind bzw. auf 
Antrag der Bnngungsgemein- 
schaft diese in die BG einzube- 
ziehen, wenn diesen die Bnn- 
gungsanlage zum Vorteil ge- 
reicht! 

Damit wird auch die Mög- 
lichkeit geschafft?, als Bauland 
gewidmete Grundstücke oder 
sonst bebaute Grundstücke in 
die Bnngungsgemeinschaft 
einzubeziehen! 

Die Tätigkeit der Brin- 
gungsgemeinschaft (BG) wird 
durch die Satzungen (0  15 K- 
GSLG) geregelt, welche u.a. 

Bestimmungen über die mich- 
ten der Mitglieder, der Vollver- 
sammlung, des Vorstandes, der 
Rechte der Minderheiten und 
die Wahl der Organe zu enthal- 
ten hat. 

Besonderes Augenmerk 
legt der Gesetzgeber hiebei auf 
die erste Sitzung der Vollver- 
sammlung und auf die Klärung 
der Rolle des Vorsitzenden der 
Vollversammlung. Im Hinblick 
auf das Legalitätsprinzip wur- 
de die in den Venvaltungssat- 
Zungen der Bringungsgemein- 
schaften enthaltene - und je- 
dem Praktiker bekannte - Min- 
derheitenbeschwerde auch ge- 
setzlich verankert. Dabei wur- 
de im Einklang mit dem 
Gleichheitsgrundsatz und zum 
Zwecke der Vermeidung von 
Überbewertungen der Be- 
schwerden von Minderheiten 
normiert, daß dann, wenn sich 
für einen Beschluß der Voll- 
versammlung weniger als 80 
% der Anteile ausgesprochen 

haben, jeder Inhaber eines An- 
teiles, der gegen den Beschluß 
gestimmt hat, das Recht hat, 
binnen acht Tagen eine Be- 
schwerde an die Agrarbehörde 
zu richten. Gegen Beschlüsse, 
die den Austritt aus der Brin- 
gungsgemeinschaft betreffen, 
ist eine Minderheitenbe- 
schwerde nicht zulässig! 

Die Mitglieder der Brin- 
gungsgemeinschaft sind zu 
den aus dem Mitgliedschafts- 
Verhältnis entspringenden Lei- 
stungen verpflichtet (§ 17 K- 
GSLG). Dies trifft auch 
nachträglich in die Bringungs- 
gemeinschaft einbezogene 
Mitglieder, welche die auf sie 
entfallenden Beiträge (zu den 
von den übrigen Mitgliedern 
für die Emchtung der Bnn- 
gungsanlage bereits erbrachten 
Leistungen) nachträglich an 
die Bringungsgemeinschaft - 
gemessen am Zeitwert der An- 
lage - zu entrichten haben 
(0 16 Abs 5 K-GSLG). Eine, 

Tiroler Schafzuchtverband 
Mit Berg- und Steinschafen als Muttergrundlage sind Sie auf dem richtigen Weg 

in der Lammfleischproduktion. 

Schaf- und Ziegenversteigerungstermine 1998 
Termine: 
17. 1. 1998 
28. 3. 1998 
4. 4. 1998 

29. 8. 1998 
26. 9.1998 

3. 10.1998 
17.10. 1998 
7. 11.1998 

21: 11. 1998 

Rassen: 
Eliteversteigerung Berg- und Steinschafr 
Bergschafe 
Steinschafe, Gemsfarbene Gebirgs- und Saanenziege 
Gemsfarbene Gebirgsziege und Saanenziege 
Berg- und Steinschafe 
Bergschafe 
Berg- und Steinschafe 
Bergschafe 
Bergschafe 

Ort: 
Imst 
Imst 
Rotholz 
Rotholz 
Lienz 
Imst 
Rotholz 
Imst 
Imst 

Nützen Sie die Absatzveranstaltungen und Ausstellungen unseres Verbandes zum Ankauf 
von fruchtbaren, gesunden Berg- und Steinschafmüttern. Beratung und Auskunji in allen 
Fragen der Schafproduktion: Tiroler Schafzuchtverband, Brixner Stx I/Zi. 12, 6020 
Innsbruck, Tel. (0 51 2) 59 29-247, Tiroler Woll-, Schaf- und Lammverwertungsgen. 
reg. Gen.m.b.H., Wilhelm-Greil-Straße 9, 6020 Innsbruck, Telefon (0 51 2) 58 89 22 
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Datum 

8. Jänner 
29. Jänner 
26. Februar 

26. März 
30. April 
4.  Juni 

20. August 
17. September 

8. Oktober 
22. Oktober 
5. November 
19. November 
10. Dezember 

RINDERZUCHTVERBAND SALZBURG 
Erzeugergemeinschaft für Zucht- & Nutzrinder 

Telefon 0 65 42/68 2 29-0 
Telefax 0 65 42/68 2 29-81 

A-5751 MAISHOFEN 96 

Ver c t e i g er u n g cte r m i ne 1 998 
Auftrieb 

weibl. Tiere 
weibl. Tiere 

Stiere (FV), weibl. Tiere 
Stiere (Pi), weibl. Tiere 
Stiere (FV), weibl. Tiere 

weibl. Tiere 
weibl. Tiere 

Stiere (Fv), weibl. Tiere 
weibl. Tiere 
weibl. Tiere 

Stiere, weibl. Tiere 
Herbststiermarkt, weibl. Tiere 

weibl. Tiere 

Verstg.-Nr. 

680. 
681. 
682. 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. 
690. 
691. 
692. 

Alle weiblichen 
Ai 

Tag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 
Donnerstag 

Rassen 
FV - SB - PI 
PI -SB  - Fv 
FV-SB - PI 
PI - SB - Fv 
Fv- SB-  PI 
PI - SB- Fv 
PI - SB - Fv 
Fv - SB - PI 
F V - S B -  PI 
PI - SB - FV 

Fleckvieh 
Pinzgauer 

Fv- SB - PI 

inde ich NuQkälber und Ein! er werden ständig angeboten * Leukoselreiheit aller Mitglieds1 
.e sind geweidet und auf IBRnPV-Freiheit untersucht Amlliche Milchleislungskontrolle Eulergesundheitskontrolle 
leb und Bewenung am Vortrag. * Versteiqerunsrbe<iinn:Zuchlkälber - 8.30 Uhr/ Großrinder - 9.00 Uhr. 

Yersteiserunssreihenfolse:iiere inMilch-alleSB-Zuchntiere-iieietrachtiii. 

Rückerstattung von Beiträgen, 
im Falle eines späteren Aus- 
tritts aus der BG, ist nicht vor- 
gesehen. 

Sollten Mitglieder ihre Lei- 
stungen nicht zeitgerecht er- 
bringen, so wird den Brin- 
gungsgemeinschaften weiterhin 
die Einbringung der Rückstän- 
de im Verwaltungswege ge- 
währt. 

Die Aufsicht und das 
behördliche Verfahren 

Mit der angesprochenen 
Gesetzesnovelle wurden aber 
auch die Bestimmungen betref- 
fend die Aufsicht gegenüber 
Bringungsgemeinschaften im 
Interesse der ordnungsgemäßen 
Verwaltung umfassender for- 
muliert ( 5  18 leg. cit.). Die ein- 
zelnen Aufsichtsmittel wurden 
- abgestimmt auf die Eingriffs- 

Dr. Mag. Heinz Pansi 
ist Stv. -Leiter der 
Awarbehörde Villach 

intensität - gewählt. So wurde 
klargestellt, daß auf Verlangen 
der Agrarbehörde der Vorsit- 
zende das jeweilige Organ der 
BG zu einer Sitzung einzuberu- 

fen hat. Wenn eine BG ihre 
Aufgaben vernachlässigt, so hat 
die Agrarbehörde sie aufzufor- 
dem, das Erforderliche zu ver- 
anlassen, widrigenfalls auf Ge- 
fahr und Kosten der säumigen 
BG die Veranlassungen gesetzt 
werden, wobei natürlich auch 
die Benützung der Bringungs- 
anlage untersagt, bzw. ein 
Sachwalter bestellt werden 
können. 

Die Verpflichtung der 
Behörde zur Ausübung ihrer 
Aufsicht zeigt sich aber u.a. 
auch darin, daß Beschlüsse der 
BG, mit welchen gegen Geset- 
ze und Verordnungen verstoßen 
wird, auf Antrag oder von Amts 
wegen aufzuheben sind und die 
Aufnahme von Darlehen oder 
der Abschluß von Leasingver- 
trägen der Genehmigung unter- 
liegen. 

Die Agrarbehörde hat als 
Aufsichtsbehörde zudem über 
Streitigkeiten betreffend Be- 
stand, Inhalt, Umfang und 
Ausübung des Bringungsrech- 

tes zu befinden, sowie über 
Entschädigungs- oder Bei- 
tragsleistungen und über Strei- 
tigkeiten zu entscheiden, die 
zwischen einer Bringungsge- 
meinschaft und ihren Mitglie- 
dem bzw. den Mitgliedern un- 
tereinander aus dem Gemein- 
schaftsverhältnis entstehen 
( 5  19 K-GSLG). Hingewiesen 
sei noch auf die Bestimmun- 
gen des g 22 leg. cit., wonach 
es Aufgabe derAgrarbehörde 
ist, als Strafbehörde gegen jene 
mit einer Geldstrafe bis zu 
ATS 50.000,-- vorzugehen, die 
vorsätzlich oder grob fahrläs- 
sig eine Bringungsanlage ohne 
Bewilligung errichten, abän- 
dern oder benützen, den An- 
ordnungen der Behörde zuwi- 
der handeln oder Organe der 
Behörde behindern und Mar- 
kierungs- und Grenzzeichen 
beschädigen oder entfernen. 

Schlußbemerkungen 

Güterwege sind nach der 
Definition des Gesetzes nicht 
öffentliche Wege. Diesen We- 
gen kommt aber aufgrund ihrer 
Bedeutung im ländlichen 
Raum - und das nicht nur für 
den landwirtschaftlichen Be- 
trieb - Multifunktionalität zu, 
weshalb man im Regelfall von 
Straßen mit öffentlichem Ver- 
kehr sprechen rnuß. Das novel- 
lierte Gesetz versucht einer- 
seits den Vorgang der Rechts- 
einräumung klarer zu normie- 
ren als bisher und trachtet an- 
dererseits danach trotz des en- 
gen Korsetts der Kompetenz- 
Verteilung der multifunktionel- 
len Rolle der Güterwege so 
weit wie möglich gerecht zu 
werden. Im Rahmen des recht- 
lich Möglichen ist es dem Ge- 
setzgeber hiebei gelungen, ein 
offenkundig praktikables Ge- 
setz für die Bevölkerung zu 
kreieren! U 

~ 
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